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SolPEG Blendgutachten 
Analyse der potentiellen Blendwirkung der geplanten PV Anlage Krempe 
 
 
1 Auftrag 
 
1.1 Beauftragung 
 
Die SolPEG GmbH ist durch die Actensys GmbH beauftragt, die potentielle Blendwirkung der PV An-
lage „Krempe“ (und „Borsfleth“) für die Bahnstrecke der Marschbahn, für Verkehrsteilnehmer sowie 
Anwohner der umliegenden Gebäude zu analysieren und die Ergebnisse zu dokumentieren.  
 
 
1.2 Hintergrund und Auftragsumfang 
 
Die Umsetzung der Energiewende und die Bestrebungen für mehr Klimaschutz resultieren in Erforder-
nissen und Maßnahmen, die als gesellschaftlicher Konsens und somit als öffentliche Belange gesetzlich 
festgeschrieben sind. Z.B. im „Gesetz zur Stärkung der klimagerechten Entwicklung in den Städten und 
Gemeinden“ (2011) und im „Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-
Gesetz – EEG“ (2017). Andererseits soll der Ausbau der erneuerbaren Energien auch die bestehenden 
Regelungen für den Immissionsschutz berücksichtigen. Dies gilt auch für Lichtimmissionen durch PV 
Anlagen. 
 
Grundlage für die Berechnung und Beurteilung von Lichtimmissionen ist die sog. Lichtleitlinie1, die 
1993 durch die Bund/Länder - Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) verfasst und 2012 um 
einen Abschnitt zu PV Anlagen erweitert wurde. Nach überwiegender Meinung von Experten enthält 
die Lichtleitlinie nicht unerhebliche Defizite bzw. Unklarheiten und ist als Instrument für die sachge-
rechte Beurteilung von Reflexionen durch PV Anlagen nur bedingt anwendbar. Weitere Ausführungen 
hierzu finden sich im Abschnitt 4.  
 
Die vorliegende Untersuchung soll klären ob bzw. in wie weit von der PV Anlage „Krempe“ eine 
Blendwirkung für schutzbedürftige Zonen im Sinne der Lichtleitlinie ausgehen könnte. Dies gilt für die 
Bahnlinie der Marschbahn und Verkehrsteilnehmer von ggf. angrenzenden Straßen.  
 
Die zur Anwendung kommenden Berechnungs- und Beurteilungsgrundsätze resultieren im Wesentli-
chen aus den Empfehlungen in Anhang 2 der Lichtleitlinie in der aktuellen Fassung vom 08.10.2012. 
Die Berechnung der Blendwirkung erfolgt auf Basis von vorliegenden Planungsunterlagen der PV Anla-
ge. Eine Analyse der potentiellen Blendwirkung vor Ort ist aufgrund der aktuellen Datenlage nicht er-
forderlich. 
 
Da aktuell kein angemessenes Regelwerk verfügbar ist, sind die gutachterlichen Ausführungen zu den 
rechnerisch ermittelten Simulationsergebnissen zu beachten. 
 
Einzelne Aspekte der Lichtleitlinie werden an entsprechender Stelle widergegeben, eine weiterführende 
Beschreibung von theoretischen Hintergründen u.a. zu Berechnungsformeln kann im Rahmen dieses 
Dokumentes nicht erfolgen.  

                                                 
1 Die Lichtleitlinie ist u.a. hier abrufbar: http://www.solpeg.de/LAI_Lichtleitlinie_2012.pdf 

© Copyright Information | Document reference: 20210218.005505DJ | Dieko Jacobi / SolPEG GmbH | Copy, transfer, extract without written noctice prohibited

http://www.solpeg.de/LAI_Lichtleitlinie_2012.pdf


 SolPEG GmbH FON:+49 (0)40 79 69 59 36
 Normannenweg 17-21 FAX:+49 (0)40 79 69 59 38 
 D-20537 Hamburg info@solpeg.de 
 Germany http://www.solpeg.de 
 
 

 
 
17.02.2021                      Blendgutachten – PVA Krempe  Seite 4 von 47 

2 Systembeschreibung 
 
2.1 Standort Übersicht 
 
Die Flächen des Solarparks befinden sich in einem landwirtschaftlichen Gebiet nördlich der Ortschaft 
Krempe und ca. 7 km nordöstlich von Glücksstadt in Schleswig-Holstein. Zwischen den Flächen ver-
läuft auf ca. 830 m Länge die Bahnstrecke der Marschbahn2 und die Straße K10. Die folgenden Infor-
mationen und Bilder geben einen Überblick über den Standort. 
 
Tabelle 1: Informationen über den Standort 
Allgemeine Beschreibung des Standortes Landwirtschaftliche Flächen nördlich der Ortschaft  

Krempe, ca. 7 km nordöstlich von Glücksstadt in Schles-
wig-Holstein. Die Flächen sind überwiegend eben. 

Koordinaten (Mitte) 53.846°N, 9.481°O 0 m ü.N.N.  
Grenzlänge entlang der Bahntrasse ca. 830 m 
Abstand zur Bahntrasse ca. 40 - 50 m (PV Fläche West) 
Abstand zu umliegenden Straßen ca. 30 - 50 m (relevante Blickrichtung) 
Entfernung zu umliegenden Gebäuden  ca. 60 m (kleinste Entfernung, relevante Blickrichtung)  
 
 
Übersicht über den Standort und die PV Anlage (schematisch) 

 
Bild 2.1.1: Luftbild mit Schema der PV Anlage (Quelle: Google Earth/SolPEG) 

                                                 
2 DB Streckennummer 1210 (Elmshorn-Westerland) 
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Detailansicht der PV Flächen und Umgebung. Für die Simulation wurden die PV Flächen Borsfleth und 
Krempe West als eine Fläche betrachtet. 

 
Bild 2.1.2: Detailansicht der PV Flächen (Quelle: Google Earth/SolPEG) 

 

 
Bild 2.1.2: Detailansicht der PV Flächen (Quelle: Google Earth/SolPEG) 
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2.2 Umliegende Gebäude 
 
Nicht alle wahrnehmbaren Reflexionen haben eine Blendwirkung zur Folge. In der Lichtleitlinie (Seite 
23) wird zur Bestimmung einer Blendwirkung folgendes ausgeführt: 
--- 
Ob es an einem Immissionsort im Jahresverlauf überhaupt zur Blendung kommt, hängt von der Lage des 
Immissionsorts relativ zur Photovoltaikanlage ab. Dadurch lassen sich viele Immissionsorte ohne genauere 
Prüfung schon im Vorfeld ausklammern: Immissionsorte 
 
- die sich weiter als ca. 100 m von einer Photovoltaikanlage entfernt befinden erfahren erfahrungsgemäß nur 
kurzzeitige Blendwirkungen  
- die vornehmlich nördlich von einer Photovoltaikanlage gelegen sind, sind meist ebenfalls unproblematisch. 
- die vorwiegend südlich von einer Photovoltaikanlage gelegen sind, brauchen nur bei Photovoltaik-Fassaden 
(senkrecht angeordnete Photovoltaikmodule) berücksichtigt zu werden.  
 
Hinsichtlich einer möglichen Blendung kritisch sind Immissionsorte, die vorwiegend westlich oder östlich einer 
Photovoltaikanlage liegen und nicht weiter als ca. 100 m von dieser entfernt. 

--- 
 
Die folgende Skizze zeigt die Gebäude nordöstlich der PV Fläche West. Aufgrund des Strahlenverlaufs 
gemäß Reflexionsgesetz könnten Gebäude in diesem Bereich von potentiellen Reflexionen durch die PV 
Anlage theoretisch erreicht werden. Zwischen den Gebäuden und der PV Anlage befinden sich aller-
dings Büsche und Bäume, sodass überwiegend kein direkter Sichtkontakt zur Immissionsquelle besteht. 
Die Standorte werden dennoch analysiert. Andere Gebäude in der Umgebung, z.B. einzelne landwirt-
schaftliche Gebäude sind aufgrund der Lage, des Einfallswinkels und der Entfernung nicht von Reflexi-
onen durch die PV Anlage betroffen und werden nicht weiter analysiert. Details sind im Abschnitt 4 
aufgeführt. 
 

 
Bild 2.2.1: Gebäude im Bereich der PV Anlage (Quelle: Google Earth/SolPEG) 
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3 Ermittlung der potentiellen Blendwirkung 
 
3.1 Rechtliche Hinweise 
 
Rechtliche Hinweise u.a. zur Lichtleitlinie sind nicht Bestandteil dieses Dokumentes. 
 
3.2 Blendwirkung von PV Modulen 
 
Vereinfacht ausgedrückt nutzen PV Module das Sonnenlicht zur Erzeugung von Strom. Hersteller von 
PV Modulen sind daher bestrebt, dass möglichst viel Licht vom PV Modul absorbiert wird, da möglichst 
das gesamte einfallende Licht für die Stromproduktion genutzt werden soll. Die Materialforschung hat 
mit speziell strukturierten Glasoberflächen (Texturen) und Antireflexionsschichten den Anteil des re-
flektierten Lichtes auf 1-4 % reduzieren können. Folgende Skizze zeigt den Aufbau eines PV Moduls: 
 
 

 
Bild 3.2.1: Anteil des reflektierten Sonnenlichtes bei  einem PV Modul (Quelle: Internet/SolPEG) 

 
PV Module zeigen im Hinblick auf Reflexion andere Eigenschaften als normale Glasoberflächen (z.B. 
PKW-Scheiben, Glasfassaden, Fenster, Gewächshäuser) oder z.B. Oberflächen von Gewässern. Direkt 
einfallendes Sonnenlicht wird von der Moduloberfläche diffus reflektiert: 
 

 
Bild 3.2.2: Diffuse Reflexion von direkten Sonnenlicht (Einstrahlung ca. 980 W/m2) auf einem PV Modul (Quelle: SolPEG)  
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Das folgende Bild verdeutlicht die Reflexion von verschiedenen Moduloberflächen im direkten Ver-
gleich. Das mittlere Modul entspricht den aktuell marktüblichen PV Modulen wie auch im Bild 3.5.1 
dargestellt. Durch die strukturierte Oberfläche wird das Sonnenlicht diffus mit einer stärkeren Streuung 
reflektiert und die Leuchtdichte ist entsprechend vermindert. Das Modul rechts im Bild zeigt aufgrund 
der speziellen Oberfläche praktisch keine direkte, sondern durch die starke Bündelaufweitung der Licht-
strahlen, ausschließlich diffuse Reflexion.  
  

 
Bild 3.2.3: Diffuse Reflexion von unterschiedlichen Moduloberflächen (Quelle: Sandia National Laboratories, Ausschnitt)  
 

 
Diese Eigenschaften können schematisch wie folgt dargestellt werden 

 
Bild 3.2.4: Reflexion von unterschiedlichen Oberflächen (Quelle: SolPEG)  
 

 
Lt. Planungsunterlagen sollen  PV Module des Herstellers LONGi zum Einsatz kommen, die lt. vorlie-
gender Stellungnahme des Herstellers über Anti-Reflexions-Eigenschaften verfügen. Die Simulationspa-
rameter werden entsprechend eingestellt.  
Es können aber auch Module eines anderen Herstellers mit ähnlichen Eigenschaften verwendet werden. 
Damit kommen die nach aktuellem Stand der Technik möglichen Maßnahmen zur Vermeidung von 
Reflexion und Blendwirkungen zur Anwendung. 
 

 
Bild 3.2.5: Auszug aus LONGi Moduldatenblatt, siehe auch Anhang 
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3.3 Berechnung der Blendwirkung 
 
Die Berechnung der Reflexionen von elektromagnetischen Wellen (auch sichtbares Licht) erfolgt nach 
anerkannten physikalischen Erkenntnissen und den entsprechend abgeleiteten Gesetzen (u.a. Reflexi-
onsgesetz, Lambertsches Gesetz) sowie den entsprechenden Berechnungsformeln.  
Darüber hinaus kommen die in Anhang 2 der Lichtleitlinie beschriebenen Empfehlungen (Seite 21ff) 
zur Anwendung, es werden jedoch aufgrund fehlender Angaben u.a. für Fahrzeuglenker zusätzliche 
Quellen herangezogen, u.a. die Richtlinien der FAA3 zur Beurteilung der Blendwirkung für den Flugver-
kehr.  
Eine umfassende Darstellung der verwendeten Formeln und theoretischen Hintergründe der Berech-
nungen ist im Rahmen dieser Stellungnahme nicht möglich. 
 
Der grundlegende Ansatz zur Berechnung der Reflexion ist wie folgt. Wenn die Position der Sonne und 
die Ausrichtung des PV Moduls (Neigung: γP , Azimut αP) bekannt ist, kann der Winkel der Reflexion 
(θP) mit der folgenden Formel berechnet werden: 
 

       cos (θP) = - cos(γS)  sin(γP)  cos(αS+180°-αP) + sin(γS)  cos(γP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3.3.1: Schematische Darstellung der Reflexionen auf einer geneigten Fläche (Quelle: SolPEG) 
 
Die unter 3.2 aufgeführten generellen Eigenschaften von PV Modulen (Glasoberfläche, Antireflexions-
schicht) haben Einfluss auf den Reflexionsfaktor der Berechnung bzw. entsprechenden Berechnungs-
modelle.  
  
Die Simulation von Reflexionen geht zu jedem Zeitpunkt von einem klaren Himmel und direkter Son-
neneinstrahlung aus, daher wird im Ergebnis immer die höchst mögliche Blendwirkung angegeben. 
Dies entspricht nur selten den realen Umgebungsbedingungen und auch Informationen über möglichen 
Sichtschutz durch Bäume, Gebäude oder andere Objekte können nicht ausreichend verarbeitet werden. 
Auch Wettereinflüsse wie z.B. Frühnebel/Dunst oder lokale Besonderheiten der Wetterbedingungen 
können nicht berechnet werden. Die Entfernung zur Blendquelle fließt in die Berechnung ein, jedoch 
sind sich die Experten uneinig ab welcher Entfernung eine Blendwirkung durch PV Anlagen zu ver-
nachlässigen ist. In der Licht-Leitlinie4 wird eine Entfernung von 100 m genannt. 
 
Die durchgeführten Berechnungen wurden u.a. mit Simulationen und Modellen des Sandia National 
Laboratories5, New Mexico überprüft. 

                                                 
3 US Federal Aviation Administration (FAA) guidelines for analyzing flight paths: 
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-10-23/pdf/2013-24729.pdf 
4 Lichtleitlinie Seite 22:  Immissionsorte, die sich weiter als ca. 100 m von einer Photovoltaikanlage entfernt befinden erfahren erfahrungs-
gemäß nur kurzzeitige Blendwirkungen.  
5 Webseite der Sandia National Laboratories: http://www.sandia.gov 
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3.4 Technische Parameter der PV Anlage 
 
Die optischen Eigenschaften und die Installation der Module, insbesondere die Ausrichtung und Nei-
gung der Module sind wesentliche Faktoren für die Berechnung der Reflexionen. Lt. Planungsunterlagen 
werden PV Module mit Anti-Reflex Schicht verwendet, sodass deutlich weniger Sonnenlicht reflektiert 
wird als bei einfachen Modulen. Dennoch sind Reflexionen nicht ausgeschlossen, insbesondere wenn 
das Sonnenlicht abends und morgens in einem flachen Winkel auf die Moduloberfläche trifft.  
Die folgende Skizze verdeutlicht die Konstruktion der Modulinstallation. 
 

 Bild 3.3.1: Skizze der Modulkonstruktion (Quelle: Planungsunterlagen/SolPEG) 

 
 
 
Die für die Simulation der Reflexion wesentlichen Parameter der PV Anlage sind in der folgenden Ta-
belle zusammengefasst. 
 
Tabelle 2: Berechnungsparameter 
PV Modul Hersteller / Typ LONGi, Monokristallin 
Moduloberfläche Hochtransparentes Anti-Reflexions-Glas 
Unterkonstruktion Modultische mit fester Neigung 
Modulinstallation 2 Module hochkant übereinander 
Achsen-Ausrichtung (Azimut) 180° (Süden) 
Modulneigung  18° 
Höhe der Modulfläche über Boden ca. 0,8 m bis ca. 2,10 m 
Mittlere Höhe der Modulfläche für Simulation 1,5 m 
Anzahl Messpunkte Straße 3 Messpunkte (siehe Skizze 3.5.)   
Anzahl Messpunkte Bahnstrecke 2 Messpunkte  
Anzahl Messpunkte Gebäude 1 Messpunkt  
Höhe Messpunkte über Boden 2 m (gemittelte Höhe) 
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3.5 Standorte für die Analyse 
 
Eine Analyse der potentiellen Blendwirkung kann aus technischen Gründen nicht für beliebig viele 
Messpunkte durchgeführt werden. Je nach Größe und Beschaffenheit der PV Anlage werden in der Re-
gel 4 - 5 Messpunkte gewählt und die jeweils im Jahresverlauf auftretenden Reflexionen ermittelt. Die 
Position der Messpunkte wird anhand von Erfahrungswertem sowie den Ausführungen der Lichtleitlinie 
zu schutzwürdigen Zonen festgelegt. U.a. können Objekte im Süden von PV Anlagen aufgrund des 
Strahlenverlaufs gemäß Reflexionsgesetz nicht von potentiellen Reflexionen erreicht werden und werden 
daher nur in besonderen Fällen untersucht. 
 
Für die Analyse einer potentiellen Blendwirkung der PV Anlage Krempe wurden insgesamt 6 Mess-
punkte festgelegt. 2 Messpunkte im Verlauf der Bahnstrecke, 3 Messpunkte auf den Straßen K10 und 
L119, sowie 1 Messpunkt im Bereich der Gebäude nordöstlich.  
Weitere Standorte an Gebäuden oder Straßen wurden nicht weiter untersucht, da aufgrund von Entfer-
nung und/oder Winkel zur Immissionsquelle keine Beeinträchtigungen durch potentielle Reflexionen zu 
erwarten sind. 

 
Die folgende Übersicht zeigt die PV Anlage und die 6 gewählten Messpunkte P1-P6: 
 

Bild 3.5.1: Übersicht über die PV Anlage und Messpunkte P1–P6 (Quelle: Google Earth/SolPEG) 
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3.6 Hinweise zum Simulationsverfahren 
 
Licht-Leitlinie 
 
Grundlage für die Berechnung und Beurteilung von Lichtimmissionen ist in Deutschland die sog. Licht-
Leitlinie, die erstmals 1993 durch die Bund/Länder - Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) 
verfasst wurde. Die Lichtleitlinie ist weder eine Norm noch ein Gesetz sondern lt. LAI Vorbemerkung 
"... ein System zur Beurteilung der Wirkungen von Lichtimmissionen auf den Menschen" welches ur-
sprünglich für die Bemessung von Lichtimmissionen durch Flutlicht- oder Beleuchtungsanlagen von 
Sportstätten konzipiert wurde. Anlagen zur Beleuchtung des öffentlichen Straßenraumes, Blendwirkung 
durch PKW Scheinwerfer usw. werden nicht behandelt.  
Im Jahr 2000 wurden Hinweise zu schädlichen Einwirkungen von Beleuchtungsanlagen auf Tiere -  
insbesondere auf Vögel und Insekten - und Vorschläge zu deren Minderung ergänzt. Ende 2012 wurde 
ein 4-seitiger Anhang zum Thema Reflexionen durch Photovoltaik (PV) Anlagen hinzugefügt.  
Lichtimmissionen gehören nach dem BImSchG zu den schädlichen Umwelteinwirkungen, wenn sie 
nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für 
die Allgemeinheit oder für die Nachbarschaft herbeizuführen. Bedauerlicherweise hat der Gesetzgeber 
die immissionsschutzrechtliche Erheblichkeit für Lichtimmissionen bisher nicht definiert und eine Defi-
nition auch nicht in Aussicht gestellt. 
Für Reflexionen durch PV Anlagen ist in der Lichtleitlinie ein Immissionsrichtwert von maximal 30 Mi-
nuten pro Tag und maximal 30 Stunden pro Jahr angegeben. Diese Werte wurden nicht durch wissen-
schaftliche Untersuchungen mit entsprechenden Probanden in Bezug auf Reflexionen durch PV Anla-
gen ermittelt, sondern stammen aus einer Untersuchung zur Belästigung durch periodischen Schatten-
wurf und Lichtreflexe ("Disco-Effekt") von Windenergieanlagen (WEA).  
Auch in diesem Bereich hat der Gesetzgeber bisher keine rechtsverbindlichen Richtwerte für die Belästi-
gung durch Lichtblitze und bewegten, periodischen Schattenwurf durch Rotorblätter einer WEA erlas-
sen oder in Aussicht gestellt. Die Übertragung der Ergebnisse aus Untersuchungen zum Schattenwurf 
von WEA Rotoren auf unbewegliche Installationen wie PV Anlagen ist unter Experten äußerst umstrit-
ten und vor diesem Hintergrund hat eine individuelle Bewertung von Reflexionen durch PV Anlagen 
Vorrang vor den rechnerisch ermittelten Werten. 
 
Allgemeiner Konsens ist die Notwendigkeit von weiterführenden Forschung und Konkretisierung der 
vorhandenen Regelungen. U.a. 
 
Christoph Schierz, TU Ilmenau, FG Lichttechnik, 2012: 
Welches  die  zulässige  Dauer  einer  Blendwirkung  sein  soll,  ist  eigentlich  keine  wissenschaftliche  Fra-
gestellung,  sondern  eine  der  gesellschaftlichen  Vereinbarung:  Wie  viele Prozent stark belästigter Perso-
nen in der exponierten Bevölkerung will man zulassen? Die Wissenschaft müsste aber eine Aussage darüber 
liefern können, welche Expositionsdauer zu  welchem  Anteil  stark  Belästigter  führt.  Wie  bereits  erwähnt,  
stehen  Untersuchungen dazu noch aus. .. Es existieren noch keine rechtlichen oder normativen Methoden 
zur Bewertung von Lichtimmissionen durch von Solaranlagen gespiegeltes Sonnenlicht.  
 
Michaela Fischbach, Wolfgang Rosenthal, Solarpraxis AG: 
Während die Berechnungen möglicher Reflexionsrichtungen klar aus geometrischen Verhältnissen folgen, 
besteht hinsichtlich der Risikobewertung reflektierten Sonnenlichts noch erheblicher Klärungsbedarf... 
 
Im Zusammenhang mit der Übernahme zeitlicher Grenzwerte der Schattenwurfrichtlinie besteht noch For-
schungsbedarf hinsichtlich der belästigenden Wirkung statischer Sonnenlichtreflexionen. Da in der Licht-
Richtlinie klar unterschieden wird zwischen konstantem und Wechsellicht und es sich beim periodischen 
Schattenwurf von Windenergieanlagen um das generell stärker belästigende Wechsellicht handelt, liegt die 
Vermutung nahe, dass zeitliche Grenzwerte für konstante Sonnenlichtreflexionen deutlich über denen der  
Schattenwurfrichtlinie anzusetzen wären.    
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Schutzwürdige Räume 
 
In der Lichtleitlinie sind einige "schutzwürdige Räume" - also ortsfeste Standorte - aufgeführt, für die zu 
bestimmten Tageszeiten störende oder belästigende Einflüsse durch Lichtimmissionen zu vermeiden 
sind. Es fehlt6 allerdings eine Definition oder Empfehlung zum Umgang mit Verkehrswegen und auch 
zu Schienen- und Kraftfahrzeugen als "beweglichen" Räumen. Eine Blendwirkung an beweglichen Stan-
dorten ist in Bezug zur Geschwindigkeit zu sehen, d.h. eine Reflexion kann an einem festen Standort 
über mehrere Minuten auftreten, ist jedoch bei der Vorbeifahrt mit 100 km/h ggf. nur für Sekunden-
bruchteile wahrnehmbar. Aber trotz einer physiologisch unkritischen Leutdichte kann die Blendwirkung 
durch frequente Reflexionen subjektiv als störend empfunden werden (psychologische Blendwirkung). 
Vor diesem Hintergrund kann die Empfehlung der Lichtleitlinie in Bezug auf die maximale Dauer von 
Reflexionen in "schutzwürdigen Räumen" nicht ohne weiteres auf Fahrzeuge übertragen werden. Die 
reinen Zahlen der Simulationsergebnisse sind immer auch im Kontext zu verstehen. 
 
 
Einfallswinkel der Reflexion 
 
Die Fachliteratur enthält ebenfalls keine einheitlichen Aussagen zur Berechnung und Beurteilung der 
Blendwirkung von Fahrzeugführern durch reflektiertes Sonnenlicht und auch unter den Experten gibt es 
bislang keine einheitliche Meinung, ab welchem Winkel eine Reflexion bei Tageslicht als objektiv stö-
rend empfunden wird. Dies hängt u.a. mit den Abbildungseigenschaften des Auges zusammen wonach 
die Dichte der Helligkeitsrezeptoren (Zapfen) außerhalb des zentralen Schärfepunktes (Fovea Centralis) 
abnimmt.  
Überwiegend wird angenommen, dass Reflexionen in einem Winkel ab 20° zur Blickrichtung keine Be-
einträchtigung darstellen. In einem Winkel zwischen 10° - 20° können Reflexionen eine moderate 
Blendwirkung erzeugen und unter 10° werden sie überwiegend als Beeinträchtigung empfunden.  
Vor diesem Hintergrund ist in dieser Untersuchung der für Reflexionen relevante Blickwinkel als Fahrt-
richtung +/- 20° definiert.  
 
 
Entfernung zur Immissionsquelle 
 
Lt. Lichtleitlinie "erfahren Immissionsorte, die sich weiter als ca. 100 m von einer Photovoltaikanlage ent-

fernt befinden, erfahrungsgemäß nur kurzzeitige Blendwirkungen. Lediglich bei ausgedehnten Photovoltaik-

parks könnten auch weiter entfernte Immissionsorte noch relevant sein."  
 
In der hier zur Anwendung kommenden Simulationssoftware werden alle Reflexionen berücksichtigt, 
die aufgrund des Strahlenverlaufs gemäß Reflexionsgesetz physikalisch auftreten können. Daher sind die 
reinen Ergebniswerte als konservativ/extrem anzusehen und werden ggf. relativiert bewertet. Insbeson-
dere werden mögliche Reflexionen geringer gewichtet wenn die Immissionsquelle mehr als 100 m ent-
fernt ist. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Lichtleitlinie "2. Anwendungsbereich", Seite 2 ff., bzw. Anhang 2 ab Seite 22 
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Sonderfall Zugführer 
 
Das Simulationsprogramm ermittelt alle Lichtstrahlen/Reflexionen die einen Immissionsort erreichen 
können (360°). Das Verfahren ist rechnerisch korrekt aber es kann die Realität von bestimmten Umge-
bungen nicht ausreichend abbilden.  
Der Arbeitsplatz des Zugführers hat ein eingeschränktes Sichtfeld u.a. um während der Fahrt Störungen 
aus dem seitlichen Sichtbereich zu verhindern. Die folgenden Bilder zeigen den Frontbereich von gängi-
gen Loks bzw. Triebwagentypen. 
 

     
Bild 3.6.1: Fensterfront einiger Loktypen (Quelle: Wikipedia, CC0 1.0 Lizenz, Ausschnitt bearbeitet) 

 
Konstruktionsbedingt verfügen auch aktuelle Lokomotiven bzw. Triebwagen nur über einen einge-
schränkten Sichtbereich und daher können potentielle Reflexionen den Zugführer kaum erreichen. Die 
o.g. Aspekte unterstützen die gängige Einschätzung, dass der Sichtbereich für Zug- und Fahrzeugführer 
auf +/-20° zur Fahrtrichtung als relevant festgelegt ist. Die in der Simulation berechneten Ergebnisse 
beziehen sich auf einen Ort im freien Raum (360° Rundumblick) und sind daher nur mit Einschränkun-
gen verwendbar. Die folgenden Bilder zeigen beispielhaft den Führerstand gängiger Loktypen und den 
Sichtbereich der Zugführer.  
 

   
Bild 3.6.2: Blick aus dem Führerstand. Links Baureihe 143, rechts 155 (Quelle: Wikipedia, CC0 1.0 Lizenz, Ausschnitt) 

 
Es ist im Rahmen dieser Untersuchung nicht möglich alle aktuellen bzw. auch älteren Baureihen der 
zum Einsatz kommenden Loktypen mit den jeweiligen Fenstergrößen, dem Sichtwinkel von Sitzplatz zu 
Fensteraußenkante sowie Sitzhöhe des Zugführers zu simulieren. Beispielswese wird die momentan 
noch verwendete Baureihe 143 / 243 (RB) u.a. aufgrund der gestiegenen Sicherheitsanforderungen 
(Crash-Optimierung) bis 2021 gegen neuere Baureihen oder Triebwagen ersetzt. Aber auch hier ist die 
Fensterfront im Randbereich überwiegend nur unwesentlich verändert und daher sind die entsprechen-
den Aspekte der Simulation weiterhin anwendbar. 
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Sonstige Einflüsse 
 
Aufgrund von technischen Limitierungen geht die Simulationssoftware zu jedem Zeitpunkt von sog. 
clear-sky Bedingungen aus, d.h. einem wolkenlosen Himmel und entsprechender Sonneneinstrahlung. 
Daher stellt das Simulationsergebnis immer die höchst mögliche Blendwirkung dar.  
Dies entspricht nicht den realen Wetterbedingungen insbesondere in den Morgen- oder Abendstunden, 
in denen die Reflexionen auftreten können. Einflüsse wie z.B. Frühnebel, Dunst oder besondere, lokale 
Wetterbedingungen können nicht berechnet werden.  
In der Lichtleitlinie gibt es keine Hinweise wie mit meteorologischen Informationen zu verfahren ist 
obwohl zahlreiche Datenquellen und Klima-Modelle (z.B. TMY7) vorhanden sind. Der Deutsche Wet-
terdienst DWD hat für Deutschland für das Jahr 2020 eine mittlere Wolkenbedeckung8 von ca. 78 % 
ermittelt. Der Durchschnittswert für den Zeitraum 1982-2009 liegt bei 62,5 % - 75 %. 
Aber auch der Geländeverlauf und Informationen über möglichen Sichtschutz durch Hügel, Bäume 
oder andere Objekte können nicht ausreichend verarbeitet werden.  
Es handelt sich dabei allerdings um Limitierungen der Software und nicht um Vorgaben für die Berech-
nung von Reflexionen. Eine realitätsnahe Simulation ist mit der aktuell verfügbaren Simulationssoftware 
nur begrenzt möglich. 
 
Kategorien von Reflexionen  
 
Fachleute sind überwiegend der Meinung, dass die sog. Absolutblendung, die eine Störung der Sehfähig-
keit bewirkt, ab einer Leuchtdichte von ca. 100.000 cd/m2 beginnt. Störungen sind z.B. Nachbilder in 
Form von hellen Punkten nachdem in die Sonne geschaut wurde. Auch in der LAI Lichtleitlinie ist die-
ser Wert angegeben (S. 21, der Wert ist bezogen auf die Tagesadaption des Auges). 
Aber nicht alle Reflexionen führen zwangsläufig zu einer Blendwirkung, da es sich neben den messbaren 
Effekten auch in einem hohen Maß um eine subjektiv empfundene Erscheinung/Irritation handelt (Psy-
chologische Blendwirkung). Das Forschungsinstitut Sandia National Labortories (USA) hat verschiede-
ne Untersuchungen auf diesem Gebiet analysiert und eine Skala entwickelt, die die Wahrscheinlichkeit 
für Störungen/Nachbilder durch Lichtimmissionen in Bezug zu ihrer Intensität kategorisiert. Diese Ka-
tegorisierung entspricht dem Bezug zwischen Leuchtdichte (W/cm2) und Ausdehnung (Raumwinkel, 
mrad). Die folgende Skizze zeigt die Bewertungsskala in der Übersicht und auch das hier verwendete 
Simulationsprogramm stellt die jeweiligen Messergebnisse in ähnlicher Weise dar. 

 
Bild 3.6.3: Kategorisierung von Reflexionen (Quelle: Sandia National Labortories, siehe auch Diagramme im Anhang) 

                                                 
7 Handbuch: https://www.nrel.gov/docs/fy08osti/43156.pdf 
8 DWD Service: https://www.dwd.de/DE/leistungen/rcccm/int/rcccm_int_cfc.html 
  Bild: https://www.dwd.de/DWD/klima/rcccm/int/rcc_eude_cen_cfc_mean_2020_17.png 
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4 Ergebnisse 
 
4.1 Ergebnisübersicht 
 
Die Berechnung der potentiellen Blendwirkung der PV Anlage Krempe wird für 6 exemplarisch gewähl-
te Messpunkte (Immissionsorte) durchgeführt. Das Ergebnis ist die Anzahl von Minuten pro Jahr, in 
denen Reflexionen auftreten können und daraus resultierend ggf. eine Blendwirkung der Kategorien 
„Minimal“  und „Gering“.  
Die Kategorien entsprechen den Wertebereichen der Berechnungsergebnisse in Bezug auf Leuchtdichte 
und -dauer. Die Wertebereiche sind im Diagramm 3.6.3 auch als farbige Flächen dargestellt: 
 Minimale Wahrscheinlichkeit für temporäre Nachbilder 
 Geringe Wahrscheinlichkeit für temporäre Nachbilder 
 
Die unbereinigten Ergebnisse (Rohdaten) beinhalten alle rechnerisch ermittelten Reflexionen, auch sol-
che, die lt. Ausführungen der LAI Lichtleitlinie zu schutzwürdigen Zonen zu vernachlässigen sind. U.a. 
sind Reflexionen mit einem Differenzwinkel zwischen Sonne und Immissionsquelle von weniger als 10° 
zu vernachlässigen, da in solchen Konstellationen die Sonne selbst die Ursache für eine mögliche 
Blendwirkung darstellt. Auch Reflexionen die im „nächtlichen Zeitfenster“ von 22:00 – 06:00 Uhr auf-
treten würden, sind zu relativieren bzw. zu vernachlässigen. Nach Bereinigung der Rohdaten sind die 
Ergebnisse üblicherweise um ca. 20 - 50% geringer und es sind nur noch Werte der Kategorie „Gelb“ 
vorhanden. D.h. es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit für temporäre Nachbilder. 
  
Die folgende Tabelle 3 zeigt die Ergebniswerte nach Bereinigung der Rohdaten und Anmerkungen zu 
weiteren Einschränkungen. Die Zahlen dienen der Übersicht aus formellen Gründen und sind nur im 
Kontext und mit den genannten Einschränkungen zu verwenden. Diese werden im weiteren Verlauf 
von Abschnitt 4 für die jeweiligen Messpunkte gesondert beschrieben. 

 
 

Tabelle 3: Potentielle Blendwirkung an den jeweiligen Messpunkten [Kategorie , Minuten pro Jahr] 

Messpunkt PV Feld West PV Feld Ost 

P1 Bahnstrecke Süd  2146W 1425WEG 
P2 Bahnstrecke Nord 1761W 1457WE 
P3 Straße K10 2146W 1475WE 
P4 Straße L119 Ost 1601EG 1925W 
P5 Straße L119 West - 173EG 
P6 Gebäude nordöstlich 806 399EG 
 

W Aufgrund des Einfallswinkels zu vernachlässigen  
E Aufgrund der Entfernung zur Immissionsquelle zu vernachlässigen 
G Aufgrund der Geländestruktur oder Hindernissen/Sichtschutz zu vernachlässigen 
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4.2 Ergebnisse am Messpunkt P1, Bahnstrecke Süd 
 
Am Messpunkt P1 auf der Bahnstrecke der Marschbahn können rein rechnerisch bei der Fahrt Richtung 
Norden zwischen dem 07. Mai und dem 05. August in der Zeit zwischen 18:39 – 19:28 Uhr Reflexionen 
durch das PV Feld West auftreten. Die Einfallswinkel von potentiellen Reflexionen liegen allerdings mit 
ca. -54°° bis -95° links (westlich) zur Fahrtrichtung deutlich außerhalb des für Zugführer relevanten 
Blickwinkels (Fahrtrichtung +/- 20). Eine Beeinträchtigung von Zugführern kann daher mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Die Sichtbarkeit von ggf. vorhandenen DB-Signal-
anlagen ist nicht beeinträchtigt. 
 
Zur Veranschaulichung werden dennoch in der folgenden Skizze die potentiellen Reflexionen am Mess-
punkt P1 dargestellt.  
 

 
Bild 4.3.1: Simulation am Messpunkt P2 (Quelle: Google Earth / SolPEG) 
 
Der grün markierte Bereich symbolisiert den für Zugführer relevanten Sichtwinkel (+/- 20° zur Fahr-
richtung, ca. 100 m). Im gelb/weiß markierten Bereich könnten rein rechnerisch Reflexionen auftreten. 
Nach Bereinigung der Rohdaten ist der Bereich entsprechend kleiner bzw. schmaler und die Einfalls-
winkel entsprechend größer. Eine Beeinträchtigung von Zugführern kann mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden. 
 
Die rechnerisch ermittelten Reflexionen durch das PV Feld Ost sind in der Realität nicht anwendbar, da 
in diesem Streckenabschnitt kein direkter Sichtkontakt zur Immissionsquelle besteht. Weitere Analysen 
sind daher nicht erforderlich. Eine Beeinträchtigung von Zugführern ist nicht gegeben. 
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4.3 Ergebnisse am Messpunkt P2, Bahnstrecke Mitte 
 
Am Messpunkt P2 auf der Bahnstrecke können rein rechnerisch bei der Fahrt Richtung Norden Refle-
xionen durch beide Teilflächen der PV Anlage auftreten, morgens östlich der Fahrtrichtung und abends 
aus westlicher Richtung. Die Einfallswinkel der Reflexionen liegen allerdings sowohl morgens und auch 
abends mit ca. -60° bis -90° links (westlich) bzw. +57° bis +92° rechts (östlich) zur Fahrtrichtung deut-
lich außerhalb des für Zugführer relevanten Blickwinkels (Fahrtrichtung +/- 20). Eine Beeinträchtigung 
von Zugführern kann daher mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Die Sichtbar-
keit von ggf. vorhandenen DB-Signalanlagen ist nicht beeinträchtigt. 
 

Zur Veranschaulichung werden dennoch in der folgenden Skizze die potentiellen Reflexionen am Mess-
punkt P2 dargestellt.  
 

 
Bild 4.3.1: Simulation am Messpunkt P2 (Quelle: Google Earth / SolPEG) 

 
Der grün markierte Bereich symbolisiert den für Zugführer relevanten Sichtwinkel (+/- 20° zur Fahr-
richtung, ca. 100 m). Im gelb/weiß markierten Bereich könnten rein rechnerisch Reflexionen auftreten. 
Diese liegen jedoch außerhalb des für Fahrzeugführer relevanten Sichtwinkels und sind daher zu ver-
nachlässigen. 
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4.4 Ergebnisse am Messpunkt P3, Straße K10 
 
Am Messpunkt P3 auf der Straße K10 können ähnlich wie am Messpunkt P1 theoretisch zwischen dem 
07. Mai und dem 05. August in der Zeit zwischen 18:39 – 19:28 Uhr potentiell Reflexionen durch das 
PV Feld West auftreten. Auch hier liegen die Einfallswinkel von Reflexionen sowohl bei der Fahrt Rich-
tung Norden als auch Richtung Süden mit ca. -69° bis -102° deutlich außerhalb des für Fahrzeugführer 
relevanten Blickwinkels (Fahrtrichtung +/- 20). Eine Beeinträchtigung von Verkehrsteilnehmern kann 
daher mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.  
 
Zur Veranschaulichung werden dennoch in der folgenden Skizze die potentiellen Reflexionen am Mess-
punkt P3 auf Bass der unbereinigten Rohdaten dargestellt. Nach Bereinigung der Rohdaten ist der Be-
reich entsprechend kleiner bzw. schmaler und die Einfallswinkel entsprechend größer.  
 

 
Bild 4.4.1: Simulation am Messpunkt P3 (Quelle: Google Earth / SolPEG) 
 
Der grün markierte Bereich symbolisiert den für Fahrzeugführer relevanten Sichtwinkel (+/- 20° zur 
Fahrrichtung, ca. 100 m). Im gelb/weiß markierten Bereich könnten rein rechnerisch Reflexionen auf-
treten. Diese liegen jedoch außerhalb des relevanten Sichtwinkels.  
 
Potentielle Reflexionen wären nur wahrnehmbar, wenn der Fahrzeugführer den Blick von der Straße 
abwenden und direkt in Richtung der untergehenden Sonne blicken würde. Aber selbst beim Blick in die 
Immissionsquelle über ca. 10 – 15 Sekunden könnte sich eine Blendwirkung nur in Form von kurzzeiti-
gen Nachbildern bemerkbar machen.  
Da ein derartiges Fahrverhalten nicht den allgemeinen Vorschriften für eine sichere Fahrzeugführung 
entspricht, wird es daher als unwahrscheinlich bzw. als nicht relevant angenommen.  
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4.5 Ergebnisse am Messpunkt P4, Einmündung auf die L119, Ost 
 
Messpunkt P4 im Bereich der Einmündung der Neuenbrooker Straße auf die L119 wurde zu Kontroll-
zwecken untersucht, da es sich hier um einen sicherheitsrelevanten Standort handelt, an dem erhöhte 
Aufmerksamkeit erforderlich ist. Beim Abbiegen auf die L119 Richtung Westen würde der Fahrzeugfüh-
rer einen Kontrollblick Richtung Osten durchführen. In der Zeit zwischen dem 24. April und dem 19. 
August können theoretisch in den frühen Morgenstunden zwischen 06:00 – 06:31 Uhr Reflexionen aus 
östlicher Richtung auftreten.  
 
Die folgende Skizze verdeutlicht allerdings, dass im Bereich der Einmündung ein direkter Sichtkontakt 
zur Immissionsquelle durch einen natürlichen Sichtschutz aus Büschen und Bäumen überwiegend ver-
hindert wird und daher müssen die rechnerisch ermittelten Zahlen reduziert bzw. relativiert werden. 
 

 
Bild 4.5.1: Simulation am Messpunkt P4 (Quelle: Google Earth / SolPEG) 
 

Da vor dem Abbiegen das Fahrzeug vollständig zum Stehen zu bringen ist, sind potentielle Reflexionen 
in diesem Bereich – sofern überhaupt sichtbar – als unkritisch bzw. als nicht sicherheitsrelevant anzuse-
hen. 
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Die folgende Skizze (Pseudo 3D) verdeutlicht den Strahlenverlauf am Messpunkt P4 am 01. Mai, mor-
gens um 06:04 Uhr, Blick Richtung Osten. Reflexionen können den Messpunkt P4 aufgrund des Sicht-
schutzes nicht erreichen und überwiegend ist die tief stehende Sonne selbst die Ursache für mögliche 
Blendwirkungen.  
 

 
Bild 4.5.2: Simulation am Messpunkt P4 (Quelle: Google Earth / SolPEG) 
 
 
 
4.6 Ergebnisse am Messpunkt P5, Einmündung auf die L119, West 
 
Messpunkt P5 im Bereich der Einmündung der K10 auf die L119 wurde ebenfalls zu Kontrollzwecken 
untersucht, da es sich auch hier um einen sicherheitsrelevanten Standort handelt. Der Messpunkt befin-
det sich südlich von PV Feld West und die Simulation des Strahlenverlaufes zeigt erwartungsgemäß kei-
ne Reflexionen durch die PV Anlage. Eine Beeinträchtigung von Verkehrsteilnehmern kann hinreichen-
der Sicherheit ausgeschlossen werden. 
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4.7 Ergebnisse am Messpunkt P6, Gebäude Buntenhof 
 
Am Messpunkt P6, im Bereich der Gebäude des Buntenhof nordöstlich von PV Feld West sind nach 
Bereinigung der Rohdaten rein rechnerisch nur an insgesamt 806 Minuten pro Jahr) für max. 16 Minu-
ten pro Tag9 Reflexionen durch die PV Anlage möglich. Aufgrund der geringen zeitlichen Dauer sind 
potentielle Reflexionen im Sinne der LAI Lichtleitlinie zu vernachlässigen und weitere Analysen sind 
nicht zweckdienlich.  
 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse in der Übersicht. 
 
Tabelle 4: Mögliches Auftreten und Dauer von Reflexionen am Messpunkt P1 

Zeitraum 
Beginn 

Zeitraum 
Ende 

Minuten pro 
Tag (max.) 

Minuten im  
Zeitraum 

Erstes  
Auftreten 

Letztes  
Auftreten 

07. Mai 11. Juni 16 393 18:39 19:10 
15. Juni 16. Juni 6 11 18:53 19:04 

26. Juni 27. Juni 6 11 18:56 19:08 

01. Juli 05. August 16 391 18:49 19:18 
 
 
Das folgende Diagramm verdeutlicht die Verteilung der aufgeführten Minuten pro Tag im Jahresverlauf 
bzw.  im relevanten Zeitraum.  
 

 
Bild 4.7.1: Reflexionen pro Tag im relevanten Zeitraum (Quelle: Simulationsergebnisse, aufbereitet) 

 
Potentielle Reflexionen durch das PV Feld Ost sind ebenfalls aufgrund der geringen zeitlichen Dauer 
von insgesamt 399 Minuten pro Jahr zu vernachlässigen. Hinzu kommt der Umstand, dass das PV Feld 
Ost in einer Entfernung von ca. 230 m – 450 m liegt und Reflexionen relativiert werden müssen da mit 
zunehmender Entfernung die Leuchtdichte der Moduloberfläche aufgrund der Bündelaufweitung der 
diffus reflektierten Lichtstrahlen entsprechend abnimmt. 

                                                 
9 Generell wird das Auftreten von Reflexionen an weniger als 5 Minuten pro Tag nicht berücksichtigt (Messunsicherheit) 

© Copyright Information | Document reference: 20210218.005505DJ | Dieko Jacobi / SolPEG GmbH | Copy, transfer, extract without written noctice prohibited



 SolPEG GmbH FON:+49 (0)40 79 69 59 36
 Normannenweg 17-21 FAX:+49 (0)40 79 69 59 38 
 D-20537 Hamburg info@solpeg.de 
 Germany http://www.solpeg.de 
 
 

 
 
17.02.2021                      Blendgutachten – PVA Krempe  Seite 23 von 47 

Beispielhaft für die Simulationsergebnisse zeigen die folgenden Diagramme das Auftreten der Reflexio-
nen im Tages- bzw. im Jahresverlauf am Messpunkt P6. Die jeweiligen Farben symbolisieren die Kate-
gorie der potentiellen Blendwirkung in Bezug zur Leuchtdichte der Reflexionen. Wie bereits in Ab-
schnitt 3.2 und 3.6 ausgeführt sind jeweils die theoretischen Maximalwerte dargestellt, die nicht ohne 
Einschränkungen verwendet werden können. Der Wert von 1844 Minuten entspricht den unbereinigten 
Rohdaten.  
 
 

 
Bild 4.7.2: Ergebnisdetails für Messpunkt P6 (Quelle: Simulationsergebnisse) 

 
Weitere Details auch zu den anderen Messpunkten finden sich im Anhang. 
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5 Zusammenfassung der Ergebnisse 
 

5.1 Zusammenfassung 
 

Lt. Planungsunterlagen werden bei der geplanten PV Anlage Krempe PV Module des Herstellers  
LONGi mit Anti-Reflexionsschicht eingesetzt. Damit kommen die nach aktuellem Stand der Technik 
möglichen Maßnahmen zur Vermeidung von Reflexion und Blendwirkungen zur Anwendung.  
Die Analyse von 6 exemplarisch gewählten Messpunkten zeigt für die 2 Messpunkte im Verlauf der 
Bahnstrecke der Marschbahn lediglich eine theoretische Wahrscheinlichkeit für Reflexionen. Diese 
könnten nur außerhalb des für Zugführer relevanten Sichtwinkels auftreten und sind daher zu vernach-
lässigen. Die Sichtbarkeit von ggf. vorhandenen DB Signalanlagen ist nicht beeinträchtigt. 
Auf der parallel zur Bahnstrecke verlaufenden Straße K10 könnten in ähnlicher Weise Reflexionen 
durch die PV Anlage auftreten. Allerdings liegen auch hier die Einfallswinkel deutlich außerhalb des für 
Fahrzeugführer relevanten Sichtwinkels und sind daher zu vernachlässigen. Untersuchung der Einmün-
dungen auf die L119 zeigen keine relevanten Ergebnisse. 
Potentielle Reflexionen im Bereich der umliegenden Gebäude (u.a. Buntenhof) sind u.a. aufgrund der 
geringen zeitlichen Dauer zu vernachlässigen. Teilweise besteht kein direkter Sichtkontakt zur PV Anla-
ge. Beeinträchtigungen von schutzwürdigen Zonen im Sinne der LAI Lichtleitlinie sind nicht gegeben. 
Andere Gebäude wurden aufgrund von Entfernung und/oder Einfallswinkel nicht weiter analysiert.  
Die verwendeten Skizzen zeigen die Messergebnisse auf Basis der unbereinigten Rohdaten, diese dienen 
lediglich der Veranschaulichung. 
Es ist davon auszugehen, dass die theoretisch berechneten Reflexionen in der Praxis keine Blendwir-
kung entwickeln können. Details zu den Ergebnissen an den jeweiligen Messpunkten finden sich in Ab-
schnitt 4. 
 
 
5.2 Beurteilung der Ergebnisse 
 

Die potentielle Blendwirkung der hier betrachteten PV Anlage Krempe  kann als „geringfügig“ klassifi-
ziert10 werden. Im Vergleich zur Blendwirkung durch direktes Sonnenlicht oder durch Spiegelungen von 
Windschutzscheiben, Wasserflächen, Gewächshäusern o.ä. ist diese „vernachlässigbar“.   
Unter Berücksichtigung von weiteren Einflussfaktoren wie z.B. natürlichem Sichtschutz, lokalen Wet-
terbedingungen (Frühnebel, etc.) ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass po-
tentielle Reflexion durch die PV Anlage keine Relevanz haben. Zug- und Fahrzeugführer (PKW/LKW) 
und auch Anwohner werden nicht beeinträchtigt.  
Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse sind keine speziellen Sichtschutzmaßnahmen erforderlich bzw. 
angeraten.  
 
 
6 Schlussbemerkung 
 

Die hier dargestellten Untersuchungen, Sachverhalte und Einschätzungen wurden nach bestem Wissen 
und Gewissen und anhand von vorgelegten  Informationen, eigenen Untersuchungen und weiterfüh-
renden Recherchen angefertigt. Eine Haftung für etwaige Schäden, die aus diesen Ausführungen bzw. 
weiterer Maßnahmen erfolgen, kann nicht übernommen werden.  
 
 
Hamburg, den 17.02.2021    ___________________ 
       Dieko Jacobi / SolPEG GmbH     

                                                 
10 Die Klassifizierung entspricht den Wertebereichen der Simulationsergebnisse 
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Verfahrensvermerke

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Ratsversammlung vom
16.06.2020. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte
durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln vom 16.10.2020 bis zum 16.11.2020.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde vom 
16.10.2020 bis zum 16.11.2020 durchgeführt.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt
sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am 05.10.2020 unter-
richtet und zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 09.11.2020 aufgefordert.

4. Die Ratsversammlung hat am ................. den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 13 „Solarpark Krempe“ und die Begründung beschlossen und zur Ausle-
gung bestimmt.

5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 
.................  bis ................. während folgender Zeiten, Mo bis Fr von 8:00 bis 12:00 Uhr
sowie Do von 14:00 bis 16:00 Uhr und Di von 14:00 bis 18:00 Uhr, nach § 3 Abs. 2
BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder
zur Niederschrift abgegeben werden können, vom ................. bis zum ................. durch
Aushang an den Bekanntmachungstafeln ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der
Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2
BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter „www.....de“ ins Internet einge-
stellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt
sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am ................. zur Abgabe einer Stel-
lungnahme aufgefordert.

Krempe, den .......................... ........................................................................
Der Bürgermeister

7. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flur-
stücksgrenzen und –bezeichnungen sowie Gebäude in den Planunterlagen ent-
halten und maßstabsgerecht dargestellt sind.

Itzehoe, den .......................... ........................................................................
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

8. Die Ratsversammlung hat die abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ................. geprüft. Das Ergeb-
nis wurde mitgeteilt. 

9. Die Ratsversammlung hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 „Solarpark
Krempe“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am
................. als Satzung beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt.

Krempe, den .......................... ........................................................................
Der Bürgermeister

10. Die Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu ma-
chen.

Krempe, den .......................... ........................................................................
Der Bürgermeister

11. Der Satzungsbeschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 „Solar-
park Krempe“ durch die Ratsversammlung sowie die Internetadresse der Gemeinde
und Stelle, bei denen der Plan, die Begründung und die zusammenfassender Er-
klärung auf Dauer während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr von allen
Interessierten eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist,
sind vom ................. bis zum  ................. durch Aushang an den Bekanntmachungsta-
feln ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit,
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung
einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die
Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser
Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3
GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am ................. in Kraft getre-

ten.

Krempe, den .......................... ........................................................................

7. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 (1) 21 BauGB)

(1) Die mit einem 10 m breiten Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
zu Gunsten der Gasunie Deutschland Transport Services
GmbH zu belastende Fläche im östlichen Teil-Geltungsbereich
dient dem Schutz einer geplanten Erdgastransportleitung
ETL180. Die Überbrückung der Leitung durch Solarmodultische
ist nur in Abstimmung und mit Zustimmung der Gasunie zuläs-
sig.

III. Hinweise

1. Trafostationen mit wassergefährdenden Stoffen

Bei der Bauantragstellung ist zu berücksichtigen, dass Trafosta-
tionen mit Ölauffangwannen nicht ins Erdreich eingebaut wer-
den sollten. Andernfalls unterliegen sie der wiederkehrenden
Prüfpflicht nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS).

2. Artenschutz und Bauzeitenregelung

Sowohl innerhalb der Geltungsbereiche dieses Bebauungspla-
nes als auch in den angrenzenden Feldern können Wiesenvö-
gel unterschiedlicher Arten brüten, wie z.B. Feldlerchen. 
Gemäß § 44 (1) BNatSchG ist es u. a. verboten, wild lebende
Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-
gelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Mauser-
zeiten, erheblich zu stören (Zugriffsverbote). 
Um eine Störung der Vögel zu vermeiden, sind Baufeldfreima-
chungen und Bautätigkeiten innerhalb der Vogelbrutzeit in der
Zeit vom 1. März bis einschließlich 31. Juli nur zulässig, wenn
mit geeigneten Methoden nachgewiesen wird, dass sich zum
Zeitpunkt des Baubeginns keine artenschutzrechtlich relevan-
ten Arten im Baufeld aufhalten. 

3. Archäologische Bodenfunde (§ 15 DSchG)

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich
unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-
schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für
die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder
den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in
dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der
Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben.
Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die üb-
rigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal
und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, so-
weit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von
Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätes-
tens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern
auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbun-
gen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

6. Grünordnung  § 9 (1) 15, 20, 25 und § 9 (1a) BauGB

6.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(1)  Die Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft an der Großen Wettern sind als Blüh-
wiese anzusähen und als artenreiches extensives Grünland
dauerhaft zu unterhalten. 

(2) Die als Blühwiesen festgesetzten Grünflächen über der
Trasse der Erdgastransportleitung ETL180 sind nach Instand-
haltungsmaßnahmen an der Leitung jeweils wiederherzustellen.

(3) Die Freiflächen, auch zwischen und unter den Solarmodulti-
schen, sind als extensives Grünland, und zwar als Mähwiese
oder Schafsweide, mit Grassaaten anzusähen und dauerhaft zu
unterhalten. Der Einsatz von Saugmähern ist dabei unzulässig. 

(4) Als Mäh- oder Blühwiesen sind die Flächen ein- bis zweimal
jährlich zu mähen, mit dem ersten Schnitt nach dem 20. Juni.
Das Mahdgut ist zu entfernen. Pflegeumbrüche, Nachsaat, Wal-
zen, Schleppen und der Einsatz von Pflanzenschutz- und Dün-
gemitteln, einschließlich Klärschlamm und Gärsubstraten aus
Biogasanlagen, sind nicht zulässig.

6.2 Anpflanzung von Sträuchern § 9 (1) 25 a BauGB

(1) Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen sind mit standortgerechten, heimi-
schen Laubgehölzen entsprechend der nachfolgenden Pflanz-
liste für Sträucher zu bepflanzen, dauerhaft zu erhalten und zu
pflegen. Bei Verlust ist Ersatz an gleicher Stelle zu pflanzen.
Die Bepflanzung ist 2-reihig bis 3-reihig mit einem Pflanzab-
stand von 1 m vorzunehmen. Sofern einzelne Gehölze nicht an-
wachsen sind diese "gleichartig" zu ersetzen.

6.3 Liste der standorttypischen Sträucher:

- Echte Brombeere Rubus fruticosus 
- Faulbaum Rhamnus frangula 
- Gemeiner Weißdorn Crataegus monogyna 
- Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 
- Hasel Corylus avellana
- Hundsrose Rosa canina
- Purpur-Weide Salix purpurea 
- Ohrweide Salix aurita
- Salweide Salix caprea
- Korb-Weide Salix viminalis 
- Asch-Weide Salix cinerea
- Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
- Roter Hartriegel Cornus sanguinea
- Schlehe Prunus spinosa
- Schwarzer Holunder Sambucus nigra

6.4 Maximale Bodenversiegelung (§ 9 (1) 20 BauGB)

Der Anteil der zulässigen vollständigen Bodenversiegelung im
Sonstigen Sondergebiet (SO) durch Nebenanlagen und Ver-
kehrsflächen beträgt maximal 2 % von der jeweils festgesetzten
Grundfläche, und zwar 3.000 m² für den westlichen Teil-Gel-
tungsbereich und 1.320 m² für den östlichen Teil-Geltungsbe-
reich.

II. Textliche Festsetzungen (Teil B)
Für die Ausführung dieses Bebauungsplans gelten nachstehende textliche Festsetzungen:

1. Sonstiges Sondergebiet „SO Solarpark"
§ 9 (1) 1 BauGB  u.  § 11 (2) BauNVO

Das als SO Solarpark festgesetzte Sonstige Sondergebiet dient
der Errichtung einer großflächigen Photovoltaikanlage. Zulässig
sind bauliche Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus Son-
nenenergie. Zulässig sind sämtliche erforderlichen technischen
Anlagen und Nebenanlagen. Insbesondere sind das die Solar-
modultische, Transformatorengebäude und eine innere Umzäu-
nung, ggf. auch Unterstände für Schafe.

2. Begrenzte Nutzungsdauer    § 9 (2) Nr. 1 BauGB

Die Nutzung als Sonstiges Sondergebiet „SO Solarpark" ist auf
einen Zeitraum von 30 Jahren ab der ersten Teil-Inbetriebnah-
me begrenzt. Nach Ablauf dieses Zeitraumes erlischt die Zuläs-
sigkeit dieser Nutzung und stattdessen wird die ursprüngliche
Nutzungsart „Flächen für die Landwirtschaft" gem. § 9 (1) 18 a
BauGB erneut wirksam und der Bebauungsplan gilt danach als
aufgehoben.

3. Vorhabenbezogene Festsetzungen    
§ 12 (3a) iV.m. § 9 (2) BauGB

Für den Bereich dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vor-
haben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträ-
ger im Durchführungsvertrag verpflichtet. Änderungen des
Durchführungsvertrages sind zulässig. 

4. Höhe baulicher Anlagen § 18 BauNVO

(1) Die bauliche Höhe von Solarmodultischen ist auf max. 2,5 m
und für Nebenanlagen, z.B. für Schafunterstände und Transfor-
matorengebäude, auf max. 3,0 m begrenzt. 

(2) Für die Umzäunung ist eine Höhe von max. 2,1 m zulässig.
Zwischen Zaununterkante und der Bodenoberfläche muss ein
Abstand von mindestens 15 cm eingehalten werden.

(3) Als Bezugsebene für die zulässige Bauhöhe der Solarmo-
dultische und sämtlicher Nebenanlagen sowie der Zäune gilt
die Geländeoberfläche am jeweiligen Standort.

5. Maß der baulichen Nutzung    § 16, 19, 23 BauNVO

(1) Die Errichtung von Gebäuden, Solarmodultischen oder an-
deren Nebenanlagen, unter Ausnahme der Zäune, ist aus-
schließlich innerhalb der durch Baugrenzen definierten über-
baubaren Grundstücksfläche zulässig. 

(2) Die für die Teil-Geltungsbereiche festgesetzten Grundflä-
chen von GR 150.000 und GR 66.000 stellen die maximal zu-
lässige Überdeckung durch Solar-Modultische sowie Nebenan-
lagen wie z.B. Schafsunterstände und Trafostationen dar. Das
Maß der zulässigen Bodenversiegelung beträgt jedoch nur 2 %
der zulässigen Überdeckung (s. textl. Festsetzung 6.4).

(3) Der westliche Teil-Geltungsbereich des Solarparks Krempe
soll im Westen unmittelbar an den geplanten Solarpark Bors-
fleth grenzen. In diesem Fall ist auch eine durchgehende bauli-
che Nutzung und die Überbauung der westlichen Baugrenze
zulässig. Ebenso entfällt die festgesetzte Fläche zum anpflan-
zen von Sträuchern an der Westgrenze des Sondergebietes SO
Solarpark. 

Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 (1) 1 BauGB und §§ 1 bis 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung  
(§ 9(1)1 BauGB und §§ 16, 17, 19, 20, 21 BauNVO)

GR 150.000

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen  
(§ 9 (1) 2 BauGB und §§ 22, 23 BauNVO)

Sonstige Sondergebiete  (§ 11 BauNVO)

hier mit der Zweckbestimmung „Solarpark"

Grundflächen (GR) der baulichen Anlagen 

als Höchstmaß  (z.B. 150.000 m2)

Verkehrsflächen  (§ 9 (1) 4 und 11 BauGB)

Baugrenze 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

(hier: private Verkehrsflächen / Zufahrt)

Grünflächen  (§ 9 (1) 15 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

z.B.  Blühwiese

Flächen  für die Regelung des Wasserabflusses
(§ 9 (1) 16 BauGB)

z.B. Verkehrsbegleitgrün

Graben zwischen der Großen Wettern

und der Schmerlandwettern

Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft  (§ 9 (1) 20, 25 BauGB)

Flächen für  Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-

ge und zur Entwicklung von Natur und Land-

schaft (s. textliche Festsetzung Nr. 6.1 Abs. 1)

anpflanzen Sträucher

desgleichen auf schmalen Flächen  

Sonstige Planzeichen

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches   

 (§ 9 (7) BauGB)

Kennzeichnungen ohne Normcharakter

Vorhandene Flurstücksgrenzen und Flurstücks-

nummern

Meßpunkte mit Höhenangaben in Metern über

Normalnull (z.B.  1,5 m ü. NN)

Unverbindliche Vorbemerkungen

In Aussicht genommene Trasse einer geplanten

Erdgastransportleitung ETL 180 von Brunsbüttel

nach Hetlingen

Planzeichenerklärung

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) sowie die Planzeichenver-
ordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert
worden ist.

Planverfasser:

Planungsbüro Dierk Brockmöller
Städteplaner  Architekt  Hamburg
www.brockplan.de

Hamburg, den .......................... ................................................................
(Dipl.-Ing. Dierk Brockmöller)
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Verfahrensvermerke

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom
20.10.2020. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte
durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln vom ................. bis zum  ................. .

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am 
................. durchgeführt.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt
sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am ................. unter-
richtet und zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum ................. aufgefordert.

4. Die Gemeindevertretung hat am ................. den Entwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 6 „Solarpark Borsfleth“ und die Begründung beschlossen und zur
Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 
.................  bis ................. während folgender Zeiten, Mo bis Fr von 8:00 bis 12:00 Uhr
sowie Do von 14:00 bis 16:00 Uhr und Di von 14:00 bis 18:00 Uhr, nach § 3 Abs. 2
BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder
zur Niederschrift abgegeben werden können, vom ................. bis zum ................. durch
Aushang an den Bekanntmachungstafeln ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der
Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2
BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter „www.....de“ ins Internet einge-
stellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt
sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am ................. zur Abgabe einer Stel-
lungnahme aufgefordert.

Borsfleth, den .......................... ........................................................................
Der Bürgermeister

7. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flur-
stücksgrenzen und -bezeichnungen sowie Gebäude in den Planunterlagen ent-
halten und maßstabsgerecht dargestellt sind.

Itzehoe, den .......................... ........................................................................
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

8. Die Gemeindevertretung hat die abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ................. geprüft. Das Er-
gebnis wurde mitgeteilt. 

9. Die Gemeindevertretung hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 „Solar-
park Borsfleth“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am
................. als Satzung beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt.

Borsfleth, den .......................... ........................................................................
Der Bürgermeister

10. Die Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu ma-
chen.

Borsfleth, den .......................... ........................................................................
Der Bürgermeister

11. Der Satzungsbeschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 „Solarpark
Borsfleth“ durch die Gemeindevertretung sowie die Internetadresse der Gemeinde
und Stelle, bei denen der Plan, die Begründung und die zusammenfassender Er-
klärung auf Dauer während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr von allen
Interessierten eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist,
sind vom ................. bis zum  ................. durch Aushang an den Bekanntmachungsta-
feln ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit,
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung
einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die
Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser
Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3
GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am ................. in Kraft getre-
ten.

Borsfleth, den .......................... ........................................................................

III. Hinweise

1. Trafostationen mit wassergefährdenden Stoffen

Bei der Bauantragstellung ist zu berücksichtigen, dass Trafosta-
tionen mit Ölauffangwannen nicht ins Erdreich eingebaut wer-
den sollten. Andernfalls unterliegen sie der wiederkehrenden
Prüfpflicht nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS).

2. Artenschutz und Bauzeitenregelung

Sowohl innerhalb der Geltungsbereiche dieses Bebauungspla-
nes als auch in den angrenzenden Feldern können Wiesenvö-
gel unterschiedlicher Arten brüten, wie z.B. Feldlerchen. 
Gemäß § 44 (1) BNatSchG ist es u. a. verboten, wild lebende
Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-
gelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Mauser-
zeiten, erheblich zu stören (Zugriffsverbote). 
Um eine Störung der Vögel zu vermeiden, sind Baufeldfreima-
chungen und Bautätigkeiten innerhalb der Vogelbrutzeit in der
Zeit vom 1. März bis einschließlich 31. Juli nur zulässig, wenn
mit geeigneten Methoden nachgewiesen wird, dass sich zum
Zeitpunkt des Baubeginns keine artenschutzrechtlich relevan-
ten Arten im Baufeld aufhalten. 

3. Archäologische Bodenfunde (§ 15 DSchG)

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich
unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-
schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für
die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder
den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in
dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der
Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben.
Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die üb-
rigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal
und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, so-
weit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von
Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätes-
tens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern
auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbun-
gen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

6. Grünordnung  § 9 (1) 15, 20, 25 und § 9 (1a) BauGB

6.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(1)  Die Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft an der Großen Wettern und an der
Schmerlander Wettern sind als Blühwiese anzusähen und als
artenreiches extensives Grünland dauerhaft zu unterhalten. 

(2) Die Freiflächen, auch zwischen und unter den Solarmodulti-
schen, sind als extensives Grünland, und zwar als Mähwiese
oder Schafsweide, mit Grassaaten anzusähen und dauerhaft zu
unterhalten. Der Einsatz von Saugmähern ist dabei unzulässig.

(3) Als Mäh- oder Blühwiesen sind die Flächen regelmäßig zu
mähen, mit dem ersten Schnitt nach dem 20. Juni. Das Mahd-
gut ist zu entfernen. Pflegeumbrüche, Nachsaat, Walzen,
Schleppen und der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemit-
teln, einschließlich Klärschlamm und Gärsubstraten aus Bio-
gasanlagen, sind nicht zulässig.

6.2 Anpflanzung von Sträuchern § 9 (1) 25 a BauGB

(1) Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen sind mit standortgerechten, heimi-
schen Laubgehölzen entsprechend der nachfolgenden Pflanz-
liste für Sträucher zu bepflanzen, dauerhaft zu erhalten und zu
pflegen. Bei Verlust ist Ersatz an gleicher Stelle zu pflanzen.
Die Bepflanzung ist 2-reihig bis 3-reihig mit einem Pflanzab-
stand von 1 m vorzunehmen. Sofern einzelne Gehölze nicht an-
wachsen, sind diese „gleichartig“ zu ersetzen.

6.3 Liste der standorttypischen Sträucher:

- Echte Brombeere Rubus fruticosus 
- Faulbaum Rhamnus frangula 
- Gemeiner Weißdorn Crataegus monogyna 
- Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 
- Hasel Corylus avellana
- Hundsrose Rosa canina
- Purpur-Weide Salix purpurea 
- Ohrweide Salix aurita
- Salweide Salix caprea
- Korb-Weide Salix viminalis 
- Asch-Weide Salix cinerea
- Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
- Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
- Schlehe Prunus spinosa
- Schwarzer Holunder Sambucus nigra

6.4 Maximale Bodenversiegelung (§ 9 (1) 20 BauGB)

Der Anteil der zulässigen vollständigen Bodenversiegelung im
Sonstigen Sondergebiet (SO) durch Nebenanlagen und Ver-
kehrsflächen beträgt maximal 2 % von der mit GR 39.000 fest-
gesetzten Grundfläche, also maximal 780 m².

II. Textliche Festsetzungen (Teil B)
Für die Ausführung dieses Bebauungsplans gelten nachstehende textliche Festsetzungen:

1. Sonstiges Sondergebiet „SO Solarpark"
§ 9 (1) 1 BauGB  u.  § 11 (2) BauNVO

Das als SO Solarpark festgesetzte Sonstige Sondergebiet dient
der Errichtung einer großflächigen Photovoltaikanlage. Zulässig
sind bauliche Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus Son-
nenenergie. Zulässig sind sämtliche erforderlichen technischen
Anlagen und Nebenanlagen. Insbesondere sind das die Solar-
modultische, Transformatorengebäude und eine innere Umzäu-
nung, ggf. auch Unterstände für Schafe.

2. Begrenzte Nutzungsdauer    § 9 (2) Nr. 1 BauGB

Die Nutzung als Sonstiges Sondergebiet „SO Solarpark" ist auf
einen Zeitraum von 30 Jahren ab der ersten Teil-Inbetriebnah-
me begrenzt. Nach Ablauf dieses Zeitraumes erlischt die Zuläs-
sigkeit dieser Nutzung und stattdessen wird die ursprüngliche
Nutzungsart „Flächen für die Landwirtschaft" gem. § 9 (1) 18 a
BauGB erneut wirksam und der Bebauungsplan gilt danach als
aufgehoben.

3. Vorhabenbezogene Festsetzungen    
§ 12 (3a) iV.m. § 9 (2) BauGB

Für den Bereich dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vor-
haben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträ-
ger im Durchführungsvertrag verpflichtet. Änderungen des
Durchführungsvertrages sind zulässig. 

4. Höhe baulicher Anlagen § 18 BauNVO

(1) Die bauliche Höhe von Solarmodultischen ist auf max. 2,5 m
und für Nebenanlagen, z.B. für Schafunterstände und Transfor-
matorengebäude, auf max. 3,0 m begrenzt. 

(2) Für die Umzäunung ist eine Höhe von max. 2,1 m zulässig.
Zwischen Zaununterkante und der Bodenoberfläche muss ein
Abstand von mindestens 15 cm eingehalten werden.

(3) Als Bezugsebene für die zulässige Bauhöhe der Solarmo-
dultische und sämtlicher Nebenanlagen sowie der Zäune gilt
die Geländeoberfläche am jeweiligen Standort.

5. Maß der baulichen Nutzung    § 16, 19, 23 BauNVO

(1) Die Errichtung von Gebäuden, Solarmodultischen oder an-
deren Nebenanlagen, unter Ausnahme der Zäune, ist aus-
schließlich innerhalb der durch Baugrenzen definierten über-
baubaren Grundstücksfläche zulässig. 

(2) Die festgesetzte Grundfläche von GR 39.000 stellt die maxi-
mal zulässige Überdeckung durch Solar-Modultische sowie Ne-
benanlagen wie z.B. Schafsunterstände und Trafostationen dar.
Das Maß der zulässigen Bodenversiegelung beträgt jedoch nur
2 % der zulässigen Überdeckung (s. textl. Festsetzung 6.4).

(3) Der Solarpark Borsfleth soll im Osten unmittelbar an den ge-
planten Solarpark Krempe grenzen. In diesem Fall ist auch eine
durchgehende bauliche Nutzung und die Überbauung der östli-
chen Baugrenze zulässig. Ebenso entfällt die festgesetzte Flä-
che zum anpflanzen von Sträuchern an der Ostgrenze des Son-
dergebietes SO Solarpark. 

Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 (1) 1 BauGB und §§ 1 bis 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung  
(§ 9(1)1 BauGB und §§ 16, 17, 19, 20, 21 BauNVO)

GR 39.000

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen  
(§ 9 (1) 2 BauGB und §§ 22, 23 BauNVO)

Sonstige Sondergebiete  (§ 11 BauNVO)

hier mit der Zweckbestimmung „Solarpark"

Grundflächen (GR) der baulichen Anlagen 

als Höchstmaß  (z.B. 39.000 m2)

Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft  (§ 9 (1) 20, 25 BauGB)

Baugrenze 

Flächen für  Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-

ge und zur Entwicklung von Natur und Land-

schaft (s. textliche Festsetzung Nr. 6.1 Abs. 1)

anpflanzen Sträucher

Sonstige Planzeichen

desgleichen auf schmalen Flächen  

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches   

 (§ 9 (7) BauGB)

Kennzeichnungen ohne Normcharakter

Vorhandene Flurstücksgrenzen 

und Flurstücksnummern

Meßpunkte mit Höhenangaben in Metern über

Normalnull (z.B.  1,5 m ü. NN)

Planzeichenerklärung

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachu
ordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt dur
worden ist.

Planverfasser:

Planungsbüro Dierk Brockmöller
Städteplaner  Architekt  Hamburg
www.brockplan.de

Hamburg, den .......................... ................................................................
(Dipl.-Ing. Dierk Brockmöller)
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TF 5 (3)

SATZUNG  DER  GEMEINDE  BORSFLETH  ÜBER 
DEN  VORHABENBEZOGENEN  BEBAUUNGSPLAN  NR. 6    „SOLARPARK BORSFLETH"

Gemeinde Borsfleth
Amt  Horst - Herzhorn

Kreis Steinburg

 
Vorhabenbezogener

Bebauungsplan Nr. 6
"Solarpark Borsfleth"

15.12.2020

Übersichtsplan M  1 : 50.000

Kartengrundlage TK25 © 2020  GeoBasis-DE/LVermGeoSH (www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)

Vorentwurf

I. Planzeichnung (Teil A) M 1 : 2.000

Gemarkung Borsfleth
Flur 2
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PV Name Tilt Orientation "Green" Glare "Yellow" Glare Energy Produced

deg deg min min kWh

PV Feld Ost 18.0 180.0 186 16,461 -

PV Feld West 18.0 180.0 0 18,013 -

.
Created Feb. 17, 2021 1:41 p.m.

Updated Feb. 17, 2021 2:38 p.m.

DNI varies and peaks at 1,000.0 W/m^2

Analyze every 1 minute(s)

0.5 ocular transmission coefficient

0.002 m pupil diameter

0.017 m eye focal length

9.3 mrad sun subtended angle

Timezone UTC1

Site Configuration ID: 49873.1215

Name: PV Feld Ost

Axis tracking: Fixed (no rotation)

Tilt: 18.0 deg

Orientation: 180.0 deg

Rated power: -

Panel material: Smooth glass with AR

coating

Vary reflectivity with sun position? Yes

Correlate slope error with surface type?

Yes

Slope error: 8.43 mrad

Approx. area: 121,264 sq-m

Vertex Latitude Longitude

Ground

elevation

Height above

ground

Total

elevation

deg deg m m m

1 53.848252 9.489089 -1.20 1.50 0.30

2 53.848404 9.492394 -1.03 1.50 0.47

3 53.842732 9.493231 -0.29 1.50 1.21

4 53.843011 9.492029 -0.46 1.50 1.04

5 53.843656 9.491858 -0.80 1.50 0.70

6 53.843834 9.489626 -1.12 1.50 0.38

Krempe Site Config | ForgeSolar https://www.forgesolar.com/projects/1215/configs/49873/
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Number Latitude Longitude Ground elevation Height above ground Total Elevation

deg deg m m m

OP 1 53.843758 9.485635 2.08 2.00 4.08

OP 2 53.846707 9.486600 1.09 2.00 3.09

OP 3 53.845201 9.485806 2.11 2.00 4.11

OP 4 53.843251 9.490077 1.93 2.00 3.93

OP 5 53.841150 9.482395 1.89 2.00 3.89

OP 6 53.847530 9.485141 2.31 2.00 4.31

Name: PV Feld West

Axis tracking: Fixed (no rotation)

Tilt: 18.0 deg

Orientation: 180.0 deg

Rated power: -

Panel material: Smooth glass with AR

coating

Vary reflectivity with sun position? Yes

Correlate slope error with surface type?

Yes

Slope error: 8.43 mrad

Approx. area: 305,742 sq-m

Vertex Latitude Longitude

Ground

elevation

Height above

ground

Total

elevation

deg deg m m m

1 53.847480 9.475807 0.63 1.50 2.13

2 53.847821 9.483961 -0.96 1.50 0.54

3 53.846720 9.484047 0.50 1.50 2.00

4 53.846783 9.485828 0.67 1.50 2.17

5 53.843467 9.484884 -0.09 1.50 1.41

6 53.843353 9.484133 0.23 1.50 1.73

7 53.842909 9.483425 0.21 1.50 1.71

8 53.843011 9.476301 -0.07 1.50 1.43
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PV Name Tilt Orientation "Green" Glare "Yellow" Glare Energy Produced Data File 

deg deg min min kWh

PV Feld Ost 18.0 180.0 186 16,461 -

PV Feld West 18.0 180.0 0 18,013 -

Click the name of the PV array to scroll to its results

Component Green glare (min) Yellow glare (min)

OP: OP 1 40 3233

OP: OP 2 34 3322

OP: OP 3 40 3369

OP: OP 4 32 4104

OP: OP 5 0 589

OP: OP 6 40 1844

Krempe Site Config | ForgeSolar https://www.forgesolar.com/projects/1215/configs/49873/
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PV array is expected to produce the following glare for receptors at this location:

40 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.

3,233 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.

Krempe Site Config | ForgeSolar https://www.forgesolar.com/projects/1215/configs/49873/
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PV array is expected to produce the following glare for receptors at this location:

34 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.

3,322 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.
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PV array is expected to produce the following glare for receptors at this location:

40 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.

3,369 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.
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PV array is expected to produce the following glare for receptors at this location:

32 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.

4,104 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.

Krempe Site Config | ForgeSolar https://www.forgesolar.com/projects/1215/configs/49873/
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PV array is expected to produce the following glare for receptors at this location:

0 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.

589 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.
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PV array is expected to produce the following glare for receptors at this location:

40 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.

1,844 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.

Krempe Site Config | ForgeSolar https://www.forgesolar.com/projects/1215/configs/49873/
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Component Green glare (min) Yellow glare (min)

OP: OP 1 0 4583

OP: OP 2 0 3340

OP: OP 3 0 4583

OP: OP 4 0 3002

OP: OP 5 0 8

OP: OP 6 0 2497

PV array is expected to produce the following glare for receptors at this location:

0 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.

4,583 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.

Krempe Site Config | ForgeSolar https://www.forgesolar.com/projects/1215/configs/49873/
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PV array is expected to produce the following glare for receptors at this location:

0 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.

3,340 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.
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PV array is expected to produce the following glare for receptors at this location:

0 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.

4,583 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.

Krempe Site Config | ForgeSolar https://www.forgesolar.com/projects/1215/configs/49873/
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PV array is expected to produce the following glare for receptors at this location:

0 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.

3,002 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.
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PV array is expected to produce the following glare for receptors at this location:

0 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.

8 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.
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PV array is expected to produce the following glare for receptors at this location:

0 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.

2,497 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.
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Times associated with glare are denoted in Standard time. For Daylight Savings, add one hour.

Glare analyses do not account for physical obstructions between reflectors and receptors. This includes buildings, tree cover and

geographic obstructions.

Detailed system geometry is not rigorously simulated.

The glare hazard determination relies on several approximations including observer eye characteristics, angle of view, and typical blink

response time. Actual values and results may vary.

The system output calculation is a DNI-based approximation that assumes clear, sunny skies year-round. It should not be used in place

of more rigorous modeling methods.

Several calculations utilize the PV array centroid, rather than the actual glare spot location, due to algorithm limitations. This may affect

results for large PV footprints. Additional analyses of array sub-sections can provide additional information on expected glare.

The subtended source angle (glare spot size) is constrained by the PV array footprint size. Partitioning large arrays into smaller

sections will reduce the maximum potential subtended angle, potentially impacting results if actual glare spots are larger than the sub-

array size. Additional analyses of the combined area of adjacent sub-arrays can provide more information on potential glare hazards.

(See previous point on related limitations.)

Hazard zone boundaries shown in the Glare Hazard plot are an approximation and visual aid. Actual ocular impact outcomes

encompass a continuous, not discrete, spectrum.

Glare locations displayed on receptor plots are approximate. Actual glare-spot locations may differ.

Glare vector plots are simplified representations of analysis data. Actual glare emanations and results may differ.

Glare analysis methods used: OP V1, FP V1, Route V1

Refer to the Help page for assumptions and limitations not listed here.
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